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Protokoll der 3. SSV-Sitzung vom 29. Januar 2015 
Sitzungsbeginn:  10:30 Uhr, Rathaus Koblenz, Sitzungssaal 103 
Protokollant: Jean Pierre Matriciani 

Tagesordnung: 
 TOP 1: Begrüßung und Annahme der Tagesordnung 
 TOP 2: Beratung, Aussprache und Beschluss des letzten Protokolls 
 TOP 3: Festsetzung des Termins der nächsten SSV-Sitzung 
 TOP 4: Satzungsänderungsanträge 
 TOP 5: Positionierung der SSV bezüglich dem Thema „Pfingstferien“ 
 TOP 6: Jugendbündnis „Arbeit der Zukunft- gestalten wir“;  Aktion am Tag der Arbeit (1.Mai) 
 TOP 7: Vorstellung Homepage (www.stadtsv-koblenz.de) 
 TOP 8: Termine 
 TOP 9: Berichte: 

a) AGs: 
-Poetry Slam 
-Kulturabend 

 
b) Vorstandsbericht 

TOP 10: Termine 
TOP 11: Sonstiges 

 

TOP 1: Begrüßung und Annahme der Tagesordnung 
-Begrüßung durch Vorstandsvorsitzenden Dennis Feldmann 
-Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Joachim Hoffmann-Göttig 
-Gedenken an den 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Ausschwitz 
 
-Änderung der Tagesordnung: 
 -Streichung von TOP 10: Termine 
 Begründung: bereits als TOP 8 vorhanden 
  einstimmig angenommen 

TOP 2: Beratung, Aussprache und Beschluss des letzten Protokolls 
-Beratung Protokoll: 

 -einstimmig angenommen 

TOP 3: Festsetzung des Termins der nächsten SSV-Sitzung 
-Vorschläge: 
 16.03.2015 Ja:16 
 17.03.2015 Ja:1 
 18.03.2015 Ja:2 
-Nächste Sitzung: 

 16.03.2015, 10:30 Uhr, Sitzungsort wird frühzeitig bekanntgegeben 

Antrag Dennis Feldmann: Erstellung eines Sitzungskalenders durch den Vorstand, zur Abstimmung 
nächste Sitzung einstimmig angenommen 

http://www.stadtsv-koblenz.de/
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TOP 4: Satzungsänderungsanträge 
-Änderung zu Punkt 3: 

Streichung des Ausschlussparagraphen, da SSV eine auf Demokratie und Redefreiheit 
aufgebaute Institution ist 
Gegenargument: Mehrstufiger Aufbau der Sanktionen legitimiert Härte 
 
Abstimmung: Änderung ohne Ausschlussparagraphen  
 Ja: 18 Nein: 0  Ent: 6 
angenommen 

 
-Änderung zu Punkt 2: 

Änderung: -Falls Sitze aufgrund der angestrebten Quote frei bleiben, können priorisierte 
Kandidaten nachrücken 

 -Bei Übereinstimmung verschiedener Priorisierungsfaktoren ist der Kandidat nur  
für eine zulässig (die am niedrigsten besetzte) 

 
Änderung: Austausch von Priorisierung durch Gleichberechtigung 
 
Abstimmung mit allen Änderungen: 
mit Mehrheit auf Sicht abgelehnt 

 
-Änderung zur Erstellung einer Gerichtsbarkeit: 
 Änderung: -Streichung von Unterpunkt 4.5 
 
 Abstimmung: 
  Ja: 9 Nein: 8  Ent: 7 
 abgelehnt, keine 2/3-Mehrheit 
 
Pause: 11:40-11:50 Uhr 

TOP 5: Pfingstferien 
 
Abstimmung zur grundsätzlichen Positionierung der SSV gegenüber Pfingstferien: 
  Ja: 19 Nein: 4  Ent: 1 
 SSV lehnt das neue Ferienkonzept mit Pfingstferien ab aus folgender Argumentation: 
PRO 

a) Individuelle Ferienregelung 

b) 15 Wochen viel 

-> Ferien zum Lernen 

c) Vereinzelte Kürzung Ferientage 

d) Kursarbeitsphase entschleunigen 

-> Kürzung Herbstferien statt Pfingstferien in bewegliche Feiertage 

e) Änderung egal aufgrund Zyklus 
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CONTRA 

a) In Ferien lernt niemand bei gutem Wetter 

-> keine Klausurenvorbereitung 

b) Vor Sommerferien passiert schulisch wenig (Projektwochen, ...) 

c) Führt zu zusätzlichen Klausurenaneinanderreihung 

d) Abiturienten brauchen die Herbstferien 

-> in den Ferien lernt man nicht 

e) Für Unter - und Mittelstufe gut zur Erholung 

-> für Oberstufe unpraktikabel 

f) Nicht benötigt zwischen Oster - und Sommerferien wegen Feiertagen 

->kein Grund für Ferien  

-> dumm 

g) Man braucht zwei Wochen zum Urlaub machen (Herbstferienkürzung) 

h) Ferien sind effizient festgelegt 

i) Im Arbeitsleben auch Stress und kaum Urlaub 

PM wird geschrieben und veröffentlicht 

TOP 6: Aktion am Tag der Arbeit (1.Mai)  
-kein Mindestlohn für Aushilfen und Lehrlinge, da Lehrlinge ihre Fehler und Kosten bei der Einführung 
des Mindestlohns selber bezahlen müssen, was im Endeffekt zu weniger Lohn führen kann 
 
-Ver.di zu politisch geprägt eventuell ist die Neutralität der SSV gefährdet 

TOP 7: Vorstellung der SSV-Homepage www.stadtsv-koblenz.de 
-Vorstellung der Homepage durch Dennis Feldmann 

TOP 8: Termine 
Fr, 30.01;  17.30-20.00  Konstituierende Sitzung Jugendrat Koblenz 
Fr, 30.01;  18.00-20.00   Jusos meets SSV 
Fr-So, 30.01-01.02   BSK 
Di, 02.03;  15.30-16.30   Linke  Fraktion 
Di, 10.02;  18.00 -19.30 Ver.Di 
Do, 19.02; 14.00-20.00 Schulträgerausschuss 
Fr, 20.02; 14.00-20.00 Jugendhilfeausschuss 
Di, 24.02; 17.00-18.30 AG „Große SSV-Aktion“ 
Do, 26.02; 15.00-17.00 Gespräch Aidshilfe 
Di, 03.03;  14.00-16.00  Verbraucherschutz Koblenz 
Do, 12.03;  14.00-15.00  Treffen Herr Hehl (Leiter SVA), Frau Schwarzer 
Mo, 16.03; 10.30-14.30 4. SSV-Sitzung 
Fr, 01.05;    Tag der Arbeit 

http://www.stadtsv-koblenz.de/
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TOP 9: Berichte 
 a)AGs: 
  -Poetry Slam: seit letzter Sitzung keine Aktivität 
  -Kulturabend: aufgrund von Klausuren erstes Arbeitstreffen auf 01.02.2015 verlegt 
 
 b)Vorstandsbericht: 

-Vorstellung des Rhein-Zeitungsartikels (stadtsv-koblenz.de/2015/01/13/rz/)  
-Vorstellung bei den Parteien 
-Neujahrsempfang CDU 

 
 

TOP 10: Termine 
-Durch Beschluss in TOP 1 gestrichen 
-Siehe TOP 7 
 

TOP 11: Sonstiges 
-Bericht LaVo durch Daniel Ternes 
-Neue Email-Adressen: 

Delis.jha@stadtsv-koblenz.de 
Delis.juko@stadtsv-koblenz.de 
Delis.sta@stadtsv-koblenz.de 
Vorstand.ssv@stadtsv-koblenz.de (Interne Mailingliste) 
Generell: Vorname.nachname@stadtsv-koblenz.de (bisher nur Vorstand) 

 
 
Bester Spruch des Tages: 
Motto Rheinland-Pfalz: „Wir machen es einfach.“ 
“Lehrmittelkürzung-wir machen es einfach!“ 
 
Sitzungsende öffentlicher Teil: 12:34 Uhr 
 
Anmerkung: Auf Beschluss der SSV wird erscheint der Nicht-Öffentliche Sitzungsteil NICHT im Protokoll! 
 
Sitzungsbeginn nichtöffentlicher Teil: 12:50 Uhr 
Sitzungsende nichtöffentlicher Teil: 15:17 Uhr 

 
Anhang: Beschlossene Satzung 
  

mailto:Vorstand.ssv@stadtsv-koblenz.de
mailto:Vorname.nachname@stadtsv-koblenz.de
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Satzung der StadtschülerInnenvertretung der Stadt Koblenz 

 

 

I. Selbstverständnis  

 

1. Die StadtschülerInnenvertretung (Stadt‐SV) der kreisfreien Stadt Koblenz ist die 

demokratisch gewählte Interessenvertretung der Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufen I und II in Rheinland‐Pfalz.  

 

2. Die Stadt‐SV ist zuständig:  

a) für die Vernetzung, den Kontakt und die Zusammenarbeit von 

SchülerInnenvertretungen (SV‘en) in der Stadt Koblenz;  

b) für die Vertretung der Interessen der Schüler und Schülerinnen der Stadt 

gegenüber dem Schulträger, sowie gegenüber der Öffentlichkeit;  

c) für den Kontakt und die Zusammenarbeit mit allen für die SV relevanten 

regionalen und überregionalen Organisationen und Verbänden;  

d) für den Informationsaustausch, den Kontakt und die Zusammenarbeit mit der 

Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland‐Pfalz.  

 

 

II. Zusammensetzung und Delegierte 

 

1. Die Stadt‐SV besteht aus je zwei gewählten Delegierten und zwei Ersatzdelegierten 

der Schulen der Sekundarstufe I und II der Stadt Koblenz. Delegierte/r müssen 

SchülerInnen der jeweiligen Schule sein.  

2. Die Stadt‐SV ist das beschlussfassende Gremium der Stadt. Die Stadt‐SV tagt nach 

Bedarf, mindestens jedoch vier Mal während einer Legislaturperiode. 

3. Die Sitzung der Stadt‐SV ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

stimmberechtigten Delegierten anwesend ist und ordnungsgemäß eingeladen wurde. 

Die Einladung zu den Sitzungen der Stadt‐SV ist schriftlich unter Angabe von Ort und 

Zeit sowie vorläufiger Tagesordnung mindestens eine Woche vor der Sitzung an die 

SchülerInnenvertretungen zu verschicken. 

  

4. Die Sitzungen der Stadt‐SV sind grundsätzlich öffentlich. Es können Personen 

eingeladen werden, um die Stadt‐SV fachlich zu unterstützen. Nicht‐SchülerInnen 

können von der Sitzung mit einfacher Mehrheit ausgeschlossen werden.  

 

5. Die Stadt‐SV wählt aus ihrer Mitte zu Beginn eines neuen Schuljahres:  

a) einen 5‐köpfigen Vorstand;  

b) die Delegierten zur LSK; die genaue Anzahl richtet sich nach dem aktuellsten 

Delegiertenschlüssel, der vom Landesvorstand jeweils zu Beginn eines neuen 

Schuljahres zur Verfügung gestellt wird.  
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6. Die Stadt‐SV wählt zu Beginn eines neuen Schuljahres:  

a. zwei Delegierte zum Schulträgerausschuss;  

b. zwei Delegierte zum Jugendrat Koblenz; 

c. zwei Delegierte zum Jugendhilfeausschuss 

d. mindestens zwei Basisbeauftragte 

e. für jedes der oben genannten Stellen eine gleich hohe Anzahl an 

Ersatzdelegierten 

 

7. Wählbar sind nur SchülerInnen, der Sek. I und II der Stadt Koblenz. Sie bleiben bis zu 

Neuwahlen im Amt.  

8. Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Sie endet mit Beendigung des Schulbesuchs in der 

Stadt Koblenz, aber darf bis zur Wahl von Nachfolgenden weiter erfolgen, durch 

Rücktritt oder Abwahl.  

9. Von jeder Sitzung ist ein Ergebnis‐Protokoll zu erstellen, das vom Stadt‐SV‐Vorstand 

innerhalb eines Monats außerhalb der Schulferien an die Schulen der Sek I und II in 

der Stadt verschickt werden soll. 

 

III. Verfahrensgrundsätze  

1. Anträge werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen entschieden, 

sofern Satzung, Geschäftsordnung oder Wahlordnung der Stadt nichts anderes 

vorsehen. Bei  Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen 

werden nicht berechnet.  

2. Wahlen müssen in der Einladung gesondert angekündigt werden.  

3. Auf Antrag einer Stimmberechtigten oder eines Stimmberechtigten haben 

Personenwahlen geheim zu erfolgen.  

4. Redeverhalten bei Sitzungen der Stadt-SV, Vorstandssitzungen und weiteren mit der 

Koblenzer SSV in Verbindung stehenden Treffen 

1. TeilnehmerInnen an Sitzungen der SSV und weiteren o.g. Treffen sind dazu 

angehalten, Redebeiträge in geschlechtsneutraler Sprache zu formulieren. Der 

Vorsitz soll RednerInnen auf eventuell unterlaufene Fehler hinweisen und diese 

nachträglich korrigiert werden. Mehrmalige, vorsätzliche Verletzung kann zur 

mündlichen Ordnungsrüge und letztlich dem Ausschluss aus der Versammlung 

führen. 

2. Bei o.g. Treffen ist generell auf die Verwendung von leichter Sprache zu achten. 
 

 


